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bmafj.gv.at 

Mag. (FH) Christine Aschbacher 

Bundesministerin 

christine.aschbacher@bmafj.gv.at  

+43 1 53 115-0 

Untere Donaustraße 13-15, 1020 Wien 

Herrn  

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2020-0.087.967  

Wien, am 25. März 2020 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Scherak, MA, Kolleginnen und Kollegen haben am 

6. Jänner 2020 unter der Nr. 731/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Personelle Ausstattung der Ministerbüros“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 10: 

• Wie viele Personen waren mit Stichtag 6.2.2020 in Ihrem Kabinett inklusive 

Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte beschäftigt? 

• Wie viele Personen waren mit Stichtag 6.2.2020 in Ihrem Kabinett exklusive 

Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte beschäftigt? 

• Welche Personen waren mit Stichtag 6.2.2020 in Ihrem Kabinett beschäftigt und auf 

welcher Rechtsgrundlage basierten diese Dienstverhältnisse jeweils? 

• Welche Aufgabenbereiche sind diesen Mitarbeiter_innen jeweils zugeordnet? 

• Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige 

Entgeltbestandteile), die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter-innen Ihres 

Kabinetts inklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte 

derzeit ergeben (Stichtag: 6.2.2020)? 

687/AB 1 von 5

vom 25.03.2020 zu 731/J (XXVII. GP)

www.parlament.gv.at

mailto:christine.aschbacher@bmafj.gv.at


 

 

2 von 4 

• Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige 

Entgeltbestandteile), die sich aus der Beschäftigung aller Mitarbeiter_innen Ihres 

Kabinetts exklusive Kanzlei-, Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte 

derzeit ergeben (Stichtag: 6.2.2020)? 

• Wie viele Personen waren mit Stichtag 6.2.2020 insgesamt in Ihrem Kabinett mit 

Agenden der Öffentlichkeits- und Pressearbeit betraut? 

• Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige 

Entgeltbestandteile), die sich aus der Beschäftigung aller Personen, die in Ihrem 

Kabinett mit Agenden der Öffentlichkeits- und Pressearbeit betraut sind, derzeit 

ergeben (Stichtag: 6.2.2020)? 

• Werden in Ihrem Kabinett derzeit Mitarbeiter_innen über Arbeitsleihverträge 

beschäftigt? 

a. Wenn ja: Wie viele Personen (exklusive bzw. inklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiter_innen und sonstige Hilfskräfte) werden derzeit in Ihrem 

Kabinett über Arbeitsleihverträge beschäftigt und mit wem wurden diese 

Arbeitsleihverträge geschlossen? 

• Werden in Ihrem Kabinett derzeit Trainees oder sonstige Mitarbeiter_innen von 

Interessenvertretungen, Unternehmen oder deren Tochterorganisationen 

beschäftigt? 

a. Wenn ja: Wie viele Trainees oder sonstige Mitarbeiter_innen werden Ihrem 

Kabinett derzeit von Interessenvertretungen und Unternehmen bzw. von diesen 

über eine Tochterorganisation zur Verfügung gestellt 

b. Mit welchen Aufgaben und Funktionen sind diese Trainees und sonstigen 

Mitarbeiter_innen in Ihrem Kabinett betraut? 

c. Welche Entscheidungsbefugnisse kommen diesen Trainees und sonstigen 

Mitarbeiter_innen auf welcher Rechtsgrundlage zu? 

Zum Stichtag 6. Februar 2020 waren in meinem Kabinett folgende Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, unter Angabe der angefragten Daten, beschäftigt: 
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Name Rechtsgrundlage Beginn Funktion 

Mag. Eva Landrichtinger VBG/SV 7.1.2020 Kabinettschefin 

Herbert Rupp VBG/SV 1.2.2020 
Stellvertretender 
Kabinettschef, 
Pressesprecher 

Mag. Claus Binder VBG/SV 7.1.2020 
Stellvertretender 
Kabinettschef 

Ursula Schimpl, Bakk. VBG/SV 7.1.2020 Referentin 

Mag. (FH) Harald Nagl  VBG/SV 7.1.2020 Referent 

Dr. Severin Gruber, LLM VBG/SV 7.1.2020 Referent 

Margret Schrittwieser, 
LLM 

VBG/SV 7.1.2020 Referentin 

Mag. (FH) Betina Kitzler, 
MBA 

VBG/SV 7.1.2020 Referentin 

Maria Zeilinger, MA VBG/SV 7.1.2020 Referentin 

Darüber hinaus waren in meinem Kabinett zum Stichtag 6.2.2020 zwei Personen als 

Sekretariatsmitarbeiterinnen sowie zwei Personen im Fahrdienst beschäftigt.  

Sämtliche Beschäftigungen erfolgen auf Basis des Beamten-Dienstrechtsgesetzes 1979 bzw. 

des Vertragsbedienstetengesetzes 1948. 

Die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige Entgeltbestandteile) für die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter meines Kabinetts inklusive Kanzlei-, 

Sekretariatsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sowie sonstiger Hilfskräfte betrugen im 

Zeitraum vom 7. Jänner 2020 bis zum Anfragestichtag (6. Februar 2020) insgesamt 

66.035,18 Euro. Dazu ist anzumerken, dass zwei Mitarbeiter meines Kabinetts auch in 

anderen Organisationseinheiten des Bundesministeriums für Arbeit, Familie und Jugend 

beschäftigt sind. 
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Davon entfielen im genannten Zeitraum 14.260,29 Euro auf die Beschäftigung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Sekretariat und Fahrdienst in meinem 

Kabinett. 

Im Hinblick auf die Beschäftigung jenes Mitarbeiters, der in meinem Kabinett mit Agenden 

der Öffentlichkeitsarbeit betraut ist, ersuche ich um Verständnis, dass von einer konkreten 

Angabe der damit verbundenen Kosten aufgrund der möglichen Rückführbarkeit auf eine 

Einzelperson aus datenschutzrechtlichen Aspekten Abstand genommen wird. 

In meinem Kabinett werden derzeit weder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über 

Arbeitsleihverträge, noch Trainees oder sonstige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sinne 

der Fragestellung beschäftigt. 

Zu den Fragen 11 und 12: 

• Sollte in Ihrem Ministerium die Position eines Generalsekretärs existieren, wie viele 

Mitarbeiter_innen sind diesem zugeordnet? 

• Wie hoch sind die Gesamtkosten (inkl. Überstunden und sonstige 

Entgeltbestandteile), die sich aus der Beschäftigung des Generalsekretärs selbst und 

aller Mitarbeiter_innen, die dem Generalsekretär zugeordnet sind, derzeit ergeben 

(Stichtag: 6.2.2020)? 

Zum Stichtag 6. Februar 2020 waren der Generalsekretärin Bernadett Humer, MSc im 

Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

zugeordnet.  

Zur besoldungsrechtlichen Einstufung der Generalsekretärin darf ich auf die gesetzlichen 

Bestimmungen (§ 31 Gehaltsgesetz 1956 sowie § 74 Vertragsbedienstetengesetz 1948) 

verweisen. 

 

 

Mag. (FH) Christine Aschbacher
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